
Baudirektion

Kanton Zug

Wahl- und Abstimmungsplakate auf Grundstücken im Eigentum des Kantons Zug
General-Zustimmung als Grundeigentümer

Die Baudirektion,

gestützt auf § 39 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden vom
31. August 2006 (Finanzhaushaltgesetz, FHG; BGS 611.1),

beschliesst:

1. Der Kanton Zug stellt bestimmte Flächen seiner Grundstücke für das Aufstellen von
Wahl- und Abstimmungsplakaten kostenlos zur Verfügung.

2. Die Flächen, für welche die vorliegende General-Zustimmung gilt, sind auf ZugMap.ch
eingezeichnet.

3. Bei dieser General-Zustimmung handelt es sich lediglich um das Einverständnis des Kan
tons Zug als Grundeigentümer.

4. Die erforderliche Bewilligung nach dem öffentlichen Recht der Standortgemeinde ist zu
sätzlich einzuholen. Die Bestimmungen der Bewilligung der Standortgemeinde gehen
dieser General-Zustimmung vor.

5. Die vorliegende General-Zustimmung des Kantons Zug als Grundeigentümer gilt nur für
das Bewerben im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen.

6. Bei Landwirtschaftsflächen ist zudem die Zustimmung des Bewirtschafters/der Bewirt
schatterin einzuholen.

7. Die Plakate dürfen die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden nicht gefährden. Für Schä
den haftet die werbende Person bzw. Partei.

8. Die Wahl- und Abstimmungsplakate dürfen frühestens sechs Wochen vor dem Wahl-
oder Abstimmungstag aufgestellt werden.

9. Die Wahl- und Abstimmungsplakate sind spätestens an dem auf den Wahl- oder Abstim
mungstag folgenden Samstag wieder zu entfernen.

10. Die vorliegende General-Zustimmung des Kantons Zug gilt nur für die auf ZugMap.ch be
zeichneten Grundstücksflächen. Das Aufstellen von Wahl- und Abstimmungsplakaten auf
anderen Flächen von Grundstücken im Eigentum des Kantons Zug ist nicht gestattet.
Nicht gestattet ist auch das Anbringen von Wahl- und Abstimmungsplakaten an Beleuch
tungskandelabern, Geländern, Zäunen etc. auf kantonalen Grundstücken.

11. Die Baudirektion behält sich vor, unrechtmässig aufgestellte Wahl- oder Abstimmungs
plakate ohne Vorankündigung und kostenpflichtig für die werbende Person bzw. Partei zu
entfernen.

12. Der vorliegende Beschluss tritt per 1. Januar 2022 in Kraft.
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